
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1940/3/11 4RG36/40 - GZ
vom OGH vergeben

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1940

Norm

EheG §38 Abs2

EheG §40

Rechtssatz

RG 11.3.1940, IV 36/40

Der von der Frau arglistig getäuschte Ehemann verwirkt sein Recht auf Aufhebung der Ehe noch nicht, wenn er nach

seiner Erklärung, er wolle versuchen über die seelische Erschütterung hinwegzukommen, die Ehe noch durch kurze

Zeit fortsetzt.

Entscheidungstexte

4 RG 36/40

Entscheidungstext RG 11.03.1940 4 RG 36/40
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